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S 218 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Anlass und Aufgabenstellung

1 Anlass und Aufgabenstellung

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um den Planfeststellungsentwurf zum Ersatz-
neubau des Brückenbauwerkes BW 2 über den Rothenbach in Verbindung mit dem Ausbau
der Staatsstraße S 218 im Bereich der Gewässerquerung auf ca. 100 m und deren Anpassung
an den Bestand. Baulastträger ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für
Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau (LASuV NL Zschopau). Die Maßnahme
liegt bei km 3,147 im Abschnitt der S 218 zwischen Reitzenhain und Steinbach.

Das bestehende Gewölbe der Gewässerquerung weist verschiedene Schäden und durch-
feuchtete Stellen auf. Die Flügelsind mehrfach gerissen und die Stirnwand unterstrom ist nach
außen verdrückt. Somit ist ein Ersatzneubau zwingend erforderlich.

Fach beitrag Wasserrahmen richtlin ie

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat zu beurteilen, ob durch das
Vorhaben "S 218 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach" eine Verschlech-
terung des ökologischen und / oder chemischen Zustandes des betroffenen Oberflächenwas-
serkörpers oder des betroffenen Grundwasserkörpers hervorgerufen werden kann.

Der Rothenbach selbst stellt keinen Fließgewässer-Wasserkörper nach WRRL dar. Er mündet
nach etwa 1.130 m Fließstrecke in den Steinbach, welcher als WRRl-Wasserkörper mit der
Kennung DE_GB_DESN_5426454 geführt wird.

H ääB knOsctraftsarchitekten



S 21 8 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Rechtsgrundlagen

rl

2 Rechtsgrundlagen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG) trat
am22.12.2000 in Kraft. Sie schaft einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflächenge-
wässer und des Grundwassers. Durch das Wasserhaushaltsgese2 (WHG), insbesondere
durch die $$ 27 bis 31 und $ 47 sowie die Oberflächengewässerverordnung (OGewV) und die
Grundwasserverordnung (GRWV) wird die WRRL in nationales Recht umgesetzt.

Grundsätzliches Ziel der WRRL ist die Erreichung des guten chemischen und ökologischen
Zustands bzw. Potenzials aller Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper bis 2015 (vgl.

$ 27 und S 47 WHG). Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, besteht bei entspre-
chender Begründung die Möglichkeit der Fristverlängerung bis 2021 oder 2027. Gewässer
werden in Flussgebietseinheiten unterteilt und dürfen nur so genutzt werden, dass ihre ökolo-
gischen Funktionen nicht wesentlich beeinträchtigt werden, darüber hinaus ist jede Ver-
schlechterung des Gewässerzustandes zu vermeiden.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind für die Flussgebietseinheiten Maßnahmen-pro-
gramme aufzustellen. Zuständig für die Erstellung der Maßnahmenprogramme ist im Land

Sachsen das LTULG. Mit dem sächsischen Beitrag für das Maßnahmenprogramm der Fluss-
gebietseinheiten Elbe und Oder wurden Maßnahmen benannt (LTULG 2015), welche behör-
denverbindlich sind.

H ääß tanoscnaftsarchitekten 2



S 21 8 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

)

)

3 Vorhabensbeschreibung

Die nachfolgend aufgeführten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erläute-
rungsbericht vom Büro BUNG lrucerureune AG (2016) entnommen.

Trassierung und Querschnitt

Die Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Staatsstraße auf ca. 100 m und deren Anpas-
sung an den Bestand. Es ist folgender Ausbau vorgesehen:

1. Abschnitt (Bauanfano bei Bau-km 0+717 bis Bau-km 0+745):
Sanierung der vorhandenen Straße, grundhafter Ausbau der Fahrbahnränder und seitliche
Verbreiterung von 5,30 m auf 6,00 m; Länge 28 m

2. Abschnitt (Bau-km 0+745 bis 0+760):
Verziehung der Fahrbahnbreite von 6,00 m auf 6,75 m infolge der Unterschreitung des Min-
destradius; Sanierung der vorhandenen Straße, grundhafter Ausbau der Fahrbahnränder;
Länge 15 m

3. Abschnitt (Bau-km 0+760 bis Bau-km 0+790):
Fahrbahnbreite 6,75 m, Herstellung des Brückenneubaus in geböschter Baugrube, grundhaf-
ter Ausbau der Fahrbahn, ab Bau-km 0+780 Bodenverbesserung des Unterbaus durch Bin-
demittelzugabe; Länge 30 m

4. Abschnitt (Bau-km 0+790 bis Bau-km 0+805):
Verziehung der Fahrbahnbreite von 6,75 m auf 5,50 m bei gleichzeitig beidseitiger Dammver-
breiterung, grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit Bodenverbesserung des Untergrundes;
Länge 15 m

5. Abschnitt (Bau-km 0+805 bis Bau-km 0+820):
Erhalt der Bestandsbreite der Fahrbahn von 5,50 m, Dammverbreiterung am nördlichen Fahr-
bahnrand, grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit Bodenverbesserung des Untergrundes;
Länge 15 m

lm Übergang zum Bestand erfolgt jeweils auf ca. 5 m eine Deckschichtenerneuerung

lm betrachteten Ausbauabschnitt werden Bankette beidseitig der Fahrbahn mit einer Regel-
breite von 1,50 m ausgebaut.

Anbindungen, Zufahrten, Wege

Entlang des geplanten Trassenabschnittes münden keine Zufahrten oder Wege auf die S 218,
so dass keine Anbindungen erforderlich sind.

lngenieurbauwerke

Der Ersatzneubau der Brücke erfolgt nahezu an gleicher Stelle in leicht gedrehter Lage ge-
genüber dem Bestand. Es ist ein Stahlbetonbauwerk, bestehend aus Bodenplatte, Rahmen-
wänden und Rahmendecke (geschlossenes U-Profil), mit einer lichten Weite zwischen den
Widerlagern von 3,00 m und einer Gesamtlänge von ca. 14,00 m geplant. Die kleinste lichte
Höhe zwischen Bachsohle und Rahmendecke beträgt 1,90 m.

H ääB tanOscnaftsarchitekten 3



S 21 8 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Neben der ca. 2,0 m breiten Mittel- bzw. Niedrigwasserrinne des Rothenbachs wird im Bau-
werksbereich eine Berme von 1,0 m Breite hergestellt.

Die Gründung erfolgt als Flachgrundung bei einer Mindesteinbindetiefe von 1,20 m unter
Bachsohle. Die Baugrubensohle folgt der Neigung der Bachsohle.

Die Flügel des Bauwerkes werden als Winkelstützwand errichtet und erhalten in Anlehnung
an den Bestand eine Abdeckung und Verblendung aus Naturstein.

Entwässerung

lm betrachteten Straßenabschnitt wird die Fahrbahn derzeit mittels Längs- und Quergefälle
über Bankette und Dammböschungen entwässert. Zwischen Bau-km ca.717,0 (= Bauanfang)
bis zum vorhandenen Bauwerk Bw 2 ist auf einer Länge von ca. 55 m südlich der Fahrbahn
eine Entwässerungsmulde vorhanden, welche oberstrom in den Rothenbach einmündet und
einen Teil des anfallenden Oberflächenwassers einleitet. Weitere Entwässerungseinrichtun-
gen sind nicht vorhanden.

ln der Planung erfolgt die Entwässerung der Fahrbahn analog zum Bestand durch seitliche
Ableitung entsprechend der Querneigung der Verkehrsfläche. Die Fahrbahn erhält ein Quer-
gefälle Richtung Südwesten und entwässert auf der Seite südöstlich des Brückenbauwerkes
in das Gelände und auf der Seite nordwestlich in eine Entwässerungsmulde. Die vorhandene
Entwässerungsmulde ist auf Grund der Straßenverbreiterung neu anzulegen. An die undurch-
lässige Verkehrsfläche schließen Bankette und Dammböschungen an.

Die südlich der Fahrbahn vorhandene Entwässerungsmulde bleibt in ihrer Funktion erhalten,
muss jedoch der neuen Ausbausituation lage- und höhenmäßig angepasst werden. Zwischen
Bau-km ca.717,0 bis ca.731,0 wird die vorhandene Lage nahezu beibehalten, danach wird
die Mulde bis Bau-km ca.770,0 seitlich verschoben und die Böschung entsprechend profiliert.

Der neue Hochpunkt der Entwässerungsmulde liegt bei Bau-km ca.749,75. Das in der Mulde
zwischen Bau-km ca. 717,0 und 749,75 gesammelte Oberflächenwasser wird einer mit der
Maßnahme,,S 218 - Fahrbahnerneuerung zwischen Reitzenhain und Arnsfeld, Teil lngeni-
eurbauwerke" angelegten Fahrbahnquerung (DL, DN 250) bei Bau-km ca. 697,0 zugeführt
und in das Gelände zur Versickerung ausgeleitet. Da ein Teil der Mulde (ln"u - 21 m einschließ-
lich Brücke) nicht mehr, wie bisher, oberstrom am Bauwerk in den Rothenbach entwässern
kann, werden im Bereich des grundhaften Straßenausbaus bei Bau-km ca. 761,0 eine
Querung derS 218 (Rohr-@ DN 400) und unterstrom eine Raubettmulde als Zuleitung zum
Rothenbach hergestellt.

Der Schutzbeton auf der Rahmendecke des Brückenbauwerkes wird mit Dachgefälle herge-
stellt. Vor den Kappen des Bauwerkes werden in der Böschung mit Kleinpflaster befestigte
Rinnen ausgebildet, welche oberstrom bis zur Entwässerungsmulde bzw. unterstrom zum
Rothenbach geführt werden.

Gegenüber dem Bestand führt das Vorhaben zu einer Neuversiegelung von ca.205 m'

Sonstige Ausstattung

Die Sohlbefestigung des Rothenbachs erfolgt als Steinsatz mit Wasserbausteinen auf Mine-
ralstoffgemisch. Ober- und unterstrom wird das Bachbett mit Kolkriegeln aus Blocksatz gesi-
chert. lm Anschluss daran sind vor den Flügeln des Bauwerkes und an den angrenzenden
Uferböschungen Steinschüttungen vorgesehen.

)

Hä8 Unoscnaftsarchitekten 4



S 218 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Baubetrieb, Bauzeit

Für die Durchführung der Baumaßnahme wird die Vollsperrung der S 218 erforderlich. Der
Grobablauf sieht folgendermaßen aus:
- Vorbereitung der Baustelle, Einrichtung Umleitung,
- Straßenaufbruch, Erdaushub, Einbringen des Verbaus,
- Teilabbruch derGewölbebrücke, bauzeitliche Bachumleitung/Fangedamm,
- Wasserhaltung,
- Herstellen der Gründung und des Unterbaus,
- Herstellen des Überbaus, Abdichtung und der Kappen,
- Bachbettbefestigung, Hinterfüllung des Bauwerks gemäß Riz, Was 7, Rückbau/ Kürzen

des Verbaus,
- Erd-, Straßenbau- und Belagsarbeiten, einschließlich Fahrbahnverbreiterungen,
- Böschungs- und Grabenprofilierungen,
- Ausstattung Brücke/ Straße herstellen,
- Baustellenberäumung, Herstellen des alten Zustandes, Rückbau Umleitung.

Für den Ersa2neubau des Brückenbauwerkes ist die bauzeitliche Verlegung des Rothen-
bachs notwendig.

Als Bauzeit werden im derzeitigen Planungsstand 7 Monate veranschlagt.

H ääß Lanoscnaftsarchitekten 5



S 218 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL Übersichtsdarstellung der Wasserkörper

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
körper (Ü bersichtsdarstel t u ng)

Oberflächenwasserkö rpe r

Das Vorhaben am Rothenbach hat Bezug zum Oberflächenwasserköper (OWK) "Steinbach",
welcher sich über nachfolgend aufgeführte Kenndaten beschreiben lässt (LTULG 2018n):

Tab. 1: Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen OWK

Grundwasserkörper

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Grundwasserkörpers (GWK) "Obere Zschopau",
welcher sich über nachfolgend aufgeführte Kenndaten beschreiben lässt (BrG 2018n):

Tab.2'. Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen GWK

4.1

4.2

Kennung DE_RW-DESN-5426454

Wasserkörper.Bezeich nu ng Steinbach

Wasserkörper.Länge 4,65 km

Eigeneinzugsgebiet 11,2km'

Gervässerordnung I

Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum M ulde-Elbe-Schwarze Elster

Planungseinheit Freiberger Mulde

Kategorie Natürlich

Gewässedyp Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche (LAWA-Typcode: 5)

Fischgemeinschaftstyp Salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals

Trinkunssernutsung nern

lD Grundunsserkörper DE_GB_DESN_F[/ 4-3

Name Obere Zschopau

Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster

Planungseinheit Freiberger Mulde

Regionale Arbeitsgruppe Mulden

Fläche 377 km'z

Anzahl Messstellen 4 Überblick, 1 operativ, 3 quantitativ

Trinkuassernutrung ja

H ä,8$ Lanoscnaflsarchitekt€n o



S 21 8 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL lst-Zustand der Wasserkörper

5.1

5.1.1

5 Beschreibung und Bewertung des (lst-)Zustandes / Potenzials für die
einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper

Allgemeine Beschreibung der Qualitätskomponenten nach WRRL

Oberf lächenwasserkörpe r

Die WRRL teilt die Oberflächenwasserkörper in natürliche, erheblich veränderte oder künstli-
che Gewässer ein. Die Beschreibung und Bewertung des Zustandes eines Wasserkörpers
bzw. Gewässers erfolgt entsprechend der WRRL einerseits für den chemischen Zustand so-
wie andererseits für den ökologischen Zustand bzw. das ökologische Potenzial. Dieses ist ein
Bewirtschaftungsziel der WRRL für oberirdische Gewässer, welche als künstlich oder erheb-
lich verändert eingestuft wurden. Die Bewertungsgrundlagen für die Einstufung eines Wasser-
körpers in eine bestimmte Zustandsklasse bemessen sich daran, in welchem Maße die Qua-
lität eines OWK von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche Ein-
flüsse unbeeinträchtigten Wasserkörpers abweicht.

Die Bewertung des ökoloqischen Zustands bzw. Potenzials, welche die Zuordnung in eine von
fünf Zustandsklassen (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend, schlecht) zur Folge hat, richtet
sich nach den in der OGewV festgelegten Qualitätskomponenten (QK):

1. Biologische Qualitätskomponenten,
2. Hydromorphologische Qualitätskomponenten,
3. Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten,
4. Chemische Qualitätskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe).

Zu 1. Biologische Qualitätskomponenten umfassen in Fließgewässern die vier Gruppen
Phytoplankton (Bewertung von Artenzusammensetzung, Biomasse), Makrophyten / Phyto-
benthos und Makrozoobenthos (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhäufigkeit) so-
wie Fische (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhäufigkeit, Altersstruktur des Be-
standes).

Zu2. Hydromorphologische Qualitätskomponenten umfassen in Fließgewässern den Wasser-
haushalt (abgebildet über Abfluss und Abflussdynamik sowie Verbindung zu Grundwasser-
körpern), die Gewässer-Durchgängigkeit sowie die Gewässer-Morphologie (Tiefen- und Brei-
tenvariation, Struktur und Substrat des Bodens und Struktur der Uferzone).

Zu 3. Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten umfassen in Fließgewässern
die Temperatur, den Gehalt an Sauerstoff, Chlorid, Phosphor und Nitrat (Salz- und Nährstoff-
haushalt) sowie den pH-Wert (Versauerungszustand).

Zu 4. Zu den chemischen Qualitätskomponenten zählen 67 flussgebietsspezifische Schad-
stoffe, für welche Umweltqualitätsnormen entsprechend Anlage 6 der OGewV aufgestellt sind.
Von diesen Stoffen sind 3 Stoffe straßenbürtig und damit für straßenbauvorhaben relevant.

Die Einstufung des chemischen Zustandes eines Oberflächenwasserkörpers erfolgt anhand
der in Anlage 8 der OGewV festgelegten Umweltqualitätsnormen (UQN) für insgesamt 46
Stoffe. Sie entsprechen den in Anhang ll der Richtlinie20l3l3glEU genannten prioritären Stof-
fen sowie bestimmten anderen Schadstoffen (ohne Nitrat). Der chemische Zustand
eines Oberflächenwasserkörpers wird in Abhängigkeit von diesen Normen und von der Ein-
haltung dieser UQN als gut oder nicht gut eingestuft.

H 8äL tanosctraftsarchitekten 7



S 218 Ersatzneubau BW 2 über den Rothenbach bei Steinbach
Fachbeitrag WRRL lst-Zustand der Wasserkörper

5.1.2

Einen Uberblick über alle maßgeblichen Komponenten für die Gesamtbewertung des ökolo-
gischen Zustands / Potenzials und des chemischen Zustandes eines OWK gibt folgendes
Schema:

Zustand und Potenzial des Oberflächenwasserkörpers
(jeweils schlechtester Wert)

Grundwasserkörper

Der Zustand der Grundwasserkörper wird anhand von chemischen und mengenmäßigen Kri-
terien bestimmt.

Der gute menqenmäßiqe Zustand liegt vor, wenn keine Übernutzung des Grundwassers statt-
findet, d. h. dass Grundwasserentnahmen ein ausreichendes Grundwasserdargebot gegen-
über steht. Neubildung und Entnahme von Grundwasser müssen sich im Gleichgewicht befin-
den. Darüber hinaus darf der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veränderungen un-
terliegen, die zu einem Verfehlen der ökologischen Qualitätsziele für in Verbindung stehende
Oberflächengewässer führen oder die Qualität dieser Gewässer signifikant verschlechtern o-
der unmittelbar vom GWK abhängige Landökosysteme signifikant schädigen.

Parameter für die Bestimmung des guten chemischen Zustands sind die Leitfähigkeit und der
Gehalt an Schadstoffen. Für den chemischen Zustand enthält die WRRL keine Konzentrati-
onsangaben für bestimmte Schadstoffe. ln Konkretisierung dazu normiert die Richtlinie
200O1118/EG (Grundwasser-Rl, geändert durch RL 20141801EU, ABl. L 182 S. 52) EU-weit
einheitliche Grundwasserqualitätsnormen sowie Kriterien für die Festlegung von Schwellen-
werten durch die Mitgliedsstaaten. Die Einstufung des chemischen Zustandes wird demzu-
folge anhand des Vergleichs der Stoffkonzentrationen im Grundwasser mit den Umweltquali-
tätsnormen nach Anhang I und ll der Grundwassertochterrichtlinie bewertet. Die im Anhang I

geregelten Stoffe sind Nitrat und Pflanzenschutzmittel sowie deren Abbauprodukte. Für die
Mindestliste der Stoffe im Anhang ll, für die keine europaweit geltenden Umweltqualitätsnor-
men festgelegt wurden (Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Tri-

Ökologischer Zustand / Potenzial

mäßig

mäßig

Biologische

Qualitätskomponenten

Chemische

Qualitätskomponenten
(Flussgebietsspezifi sche
Schadstoffe)

Hydromorphologische

Qualitätskomponenten
(unterstützend)

Allgemeine physikalisch-

chemische Qualitätskom-
ponenten

(unterstülzend)

' Phytoplankton

' Makrophyten/Phyto-

benthos

' l/akrozoobenthos
o Fische

vgl. Anlage 6 ocewv

o Wasserhaushalt

' Abfluss- und Abfluss-dy-
namik

' Verbindung zu Grund-
wasserkörpern

. l\,lorphologische Bedin-

gungen

" Tiefen- und Breiten-vari-

ation

' Struktur und Substrat
des Bodens

' Strukturder Uferzone
. Durchgängigkeit

Nährstoffuerhältnisse

Versauerungszustand
(pH-Wert)

Salzgehalt

Sauerstofihaushalt

Temperaturverhält-
nisse

vgl. Unterlage 7 ocewv

w @

Ghemischer Zustand

' Umweltqualitätsnormen zur
Beurteilung des chemischen
Zustands (prioritäre Stoffe
sowie bestimmte andere
Schadstoffe und Nitrate)

vgl. Anlage I ocewv

@
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Fachbeitrag WRRL lst-Zustand der Wasserkörper

und Tetrachlorethylen), sind durch die Mitgliedsstaaten Schwellenwerte festzulegen. Die
Grundwasserverordnung GnwV setzt dies in nationales Recht um. Der gute chemische
Zustand eines GWK zeichnet sich demnach u. a. durch die Unterschreitung zulässiger Maxi-
mal-Schadstoffkonzentrationen und durch die Unbedenklichkeit der Schadstoffbelastung ge-
genüber grundwasserabhängigen Oberflächengewässern und Landökosystemen aus.

5.2 Datenbasis

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Verwendung nachfolgend
aufgeführter Datengrundlagen erstellt:

lnteraktive Karten zur WRRL und zum Wasserhaushalt unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/91 1 7.htm (Stand 01 1201 B)

lnterdisziplinäre Daten und Auswertungen / Thematische Karten Europäische Wasserrah-
menrichtlinie inkl. Gewässersteckbriefe unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/
infosysteme/ida (Stand 01 I 201 8)

Grundwassergeschütztheit aus der Hydrogeologische Übersichtskarte 1 : 200 000 unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelVgeologie/267'15.htm (Stand 0112018)
Strukturkartierung der sächsischen Fließgewässer 2005 bis 2008 unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelUwasser/8584.htm (Stand 01 l2O1 B)

Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz unter:
http:/iwww.umwelt.sachsen.de/umwelVboden/261 92. htm (Stand 1 1 12017)

Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Abruf unter:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelVinfosysteme/wms/services/natur/btlnk utm?
LBP zum Vorhaben, Haß Landschaftsarchitekten, 0312017

Technische Planung mit Erläuterungsbericht BUNG lrucrrure uRe AG (2016)
Maßnahmenprogramm für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für den Zeit-
raum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe)

5.3

5.3.1

Oberflächenwasserkörper Stei n bach

ökologischer Zustand

Bioloqische Qualitätskomponenten
Die aktuelle Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten
Tabelle zu entnehmen (BrG 2017e, LrULG 2018e).

(oK) ist nachfolgender

Tab. 3: lst-Zustand der biologischen Qualitätskomponenten im OWK Steinbach

Aufgrund der mäßigen Zustandsbewertung hinsichtlich der Fischfauna und der Makrophyten
/ Phytobenthos wird der ökologische Zustand des Gewässers insgesamt als mäßig eingestuft.

owK DESN_5426454

Name Steinbach

Ökologischer Zustand mäßig

Phytoplankton nicht bewertet

Makrophyten I Phytobenthos mäßig

Makrozoobenthos gut

Fische mäßig (Befischungsstrecke: 542645400, Mündung)
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Fachbeitrag WRRL lst-Zustand der Wasserkörper

Hvdromorpholooische Qual itätskomponenten
Nachstehende Tabelle zeigt die aktuelle Bewertung der hydromorphologischen QK.

Tab. 4: lst-Zustand der hydromorphologischen Qualitätskomponenten im OWK Steinbach

Unterstü2ende Aussagen zur Gewässermorphologie lassen sich aus der Strukturerfassung
sächsischer Fließgewässer (iDA-Datenportal des LfULG, Stand 2016) ableiten. Diese Daten
zeigen hinsichtlich des Steinbaches gewissermaßen eine Zweiteilung: die Laufstrecke von der
Quelle durch das Waldgebiet zwischen Satzung und Steinbach weist eine überwiegend un-
veränderte (1) Gewässerstruktur auf, was dort auf einen naturnahen Zustand schließen lässt.
Die außerhalb des Waldgebietes insbesondere in der Ortslage Steinbach verlaufende Fließ-
strecke wird hingegen als durchgängig vollständig verändert (7) eingeschätzt.

Allqemeine phvsikalisch-chem ische Qualitätskomponenten
Die Zustandsbewertung des Wasserkörpers erfolgt u.a. entsprechend der Umweltqualitäts-
normen in den Anlagen 6 und B der OGewV und den Schwellenwerten für die allgemeinen
physikalisch-chemischen QK in der Anlage 7. Zur Überwachung der Gewässerqualität wurden
vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verschiedene Mess-
stellen eingerichtet. Bezüglich des Steinbaches werden im Vorhabensumfeld folgende Mess-
stellen regelmäßig beprobt:

Tab. 5: Messstellen zur Übenarachung der Gewässergüte im OWK Steinbach

Bei beiden Messstellen handelt es sich um repräsentative Messstellen, die zur Bewertung von
Chemie und Biologie des OWK herangezogen werden und welche für die Erstellung der Wir-
kungsprognose zur Beurteilung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Belangen derWRRL
verwendet werden können.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen QK werden aktuell wie folgt eingeschätzt:

Tab. 6: Zustand der physikalisch-chemsichen Qualitätskomponenten im OWK Steinbach

DESN,5426454

Steinbach

nicht bewertet

mäßig

)

DESN_5426454 Steinbach 08F36402 Mündung
WRRL-Messstelle Chemie,

ca. 2,3 km Lauflänge unterhalb des Vorhabens

DESN_5426454 Steinbach 0BF36405
0rtsmitte Stein-
bach

WRRL-Messstelle Biologie,

ca. 1,5 km Lauflänge unterhalb des Vorhabens

DESN 5426454

Steinbach

nicht bewertet

HäEß tanoscnaftsarchitekten 10
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Salzgehalt gut = eingehalten

Versauerungszustand gut = eingehalten

Stickstoffu erbindungen schlechter als gut = nicht eingehalten

Phosphorverbindungen gut = eingehalten

5.3.2

Chem ische Qualitätskom ponenten (flussqebietsspezifische Schadstoffe)
Für die Betrachtung bezüglich des geplanten Vorhabens sind von den insgesamt 67 flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen nur Chrom, Kupfer und Zink von Relevanz, da diese straßen-
bürtig sind, d. h. in Straßenabflüssen bzw. als Schwebstoff in Straßenabflüssen auftreten kön-
nen. Hinsichtlich dieser flussgebietsspezifischen Schadstoffe aus Anlage 6 der OGewV wur-
den aktuell keine Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen festgestellt. Bestehende
Ü bersch reitu n gen betreffen led ig lich Ammon iu m-Stickstoff .

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK insgesamt wird aktuell auch unter Berücksichtigung der
Hintergrundkonzentration als nicht gut eingestuft.

lm vorhabensbezogenen Zusammenhang mit dem Straßenabfluss sind bei den prioritären
Stoffen insgesamt nur folgende 10 Stofle von Bedeutung: Benzol, Cadmium, Bis(2ethylhe-
xyl)phthalat (DEHP), Blei, Naphtalin, Nickel, Quecksilber, PAK: Benzo(a)pyren, Nonylphenol,
Octylphenol.

Für folgend aufgeführte prioritäre Stoffe werden lt. Gewässersteckbrief (LTULG 2018e) die in
Anlage 8 der OGewV festgesetzten UQN überschritten: Quecksilber / Quecksilberverbindun-
gen, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (beides ubiquitäre Stoffe).

Tab.7'. Messwerte vorhabensrelevanter prioritärer Stoffe im OWK Steinbach (Messtelle 0BF36402)

Stoff Messwert UQN Bemerkungen

Benzo(a)pyren
(PAK)

0,002 pg/l

(10.07.2014)
0,0001 7 pg/l im Jahresdurchschnitt hohe Bestimmungsgrenze von

1 ng/l (= 0,001 Ptg/l)

Benzo(9,h, i)perylen
(PAK)

0,001 pg/l

(10.07.2014)

380 pg/kg

(Sediment)

0,0082 Ug/l zuläss. Höchstkonzentration Bei der Gruppe der PAK bezie-
hen sich die Biota-UQN und die

entsprechende JD-UQN in Was-

ser auf die Konzentration von

Benzo(a)pyren, auf dessen
Toxizität diese beruhen.
Benzo(a)pyren kann als Marker
für die anderen PAK betrachtet
werden.

I ndeno( 1 ,2,3-cd) pyren

(PAK)
0,002 pg/l

(10.07.2014)

570 pg/kg

(Sediment)

nicht anwendbar

Nonylphenol
(PAK)

0,14 pg/l

(10,03 2010)
0,3 pg/l im Jahresdurchschnitt,
2,0 pg/l zuläss. Höchstkonzentration

Octylphenol
(PAK)

nicht erfasst 0,1 pg/l im Jahresdurchschnitt

Quecksilber 0,03 pg/l (gelöst)
(08.09.2010)

0,07 pg/l zuläss. Höchstkonzentration

0,34 mg/kg
(Sediment)

(12.05 2010)

für Sediment keine UQN, nur für Biota
(20 pg/kg Nassgewicht)
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5.4

5.4.1

5.4.2

Grundwasserkörper Obere Zschopau

Mengenmäßiger Zustand

Der mengenmäßige Zustand des GWK Obere Zschopau (DESN_FM 4-3) wird aktuell als gut
eingeschätzt, eine Übernutzung des Grundwassers liegt nicht vor (BrG 2018A).

Chemischer Zustand

Maßgeblicher Ort für die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. lm vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenständlichen Vorhaben nächstgelegenen Messstellen:

- ca. 3,7 km südwestlich (Kennziffer 54442780, Schmalzgrube, Quelle, Grundwasserstand
und -beschaffenheit),

- ca. 4 km südwestlich (Kennziffer 544400032_1, Schmalzgrube, BR Hy Sgu 112014, Mess-
stellenbü ndel, Gru ndwasserbeschaffenheit)

- ca. 2,5 km südöstlich (Kennziffern 5445MOOS - 5445MOO9, Satzung, Moorgebiet Philipp-
halde, Grundwasserbeobachtungsrohre, Grundwasserstand)

des Vorhabens.

Der GWK Obere Zschopau befindet sich gemäß aktueller Einschätzung in einem schlechten
chemischen Zustand. Grund dafür ist laut BrG 2018n eine anhaltende Überschreitung der
Schwellenwerte gem. Anlage 2 der GnwV für

- Arsen,
- Cadmium undCadmiumverbindungen,
- Nickel und Nickel-Verbindungen sowie
- Zink,

welche ihren Ursprung in punktuelleintretenden Minenwässern haben (BrG 2018n)

Folgende Messwerte (tDA UuwelrpoRTAL DES LFULG, 2018) dokumentieren die genannten
Überschreitungen:

Tab. 8: Messergebnisse mit Überschreitung der Schwellenwerte im GWK Obere Zschopau

Arsen 141tgll
(14.08,2017)

5444W00032 1 10 pg/l Trinkwasser-Grenzwert für chemische Parameter

Cadmium 0,68 - 0,3 pg/l
(1 999 - 201 7)

54442780 0,5 pg/l

0,8 pg/l

Hintergrundwert gem. Anlage 2 GrwV

Angepasster Schwellenwert infolge geogener

Grundbelastung (LTULG 2015, Anlage lll)

Nickel 3,1 - 11 pg/l
(1 999 - 201 7)

54442780 20 pg/l

141tgll

Trinkwasser-Grenzwert gem. TRNKWV

Schwellenwert gem. LfULG 2015, Anlage lll

Zink 12 - 40 ltglt
(1 999 - 201 7)

54442780 5.000ptg/l=5mg/l

191 pg/l

Trinkwasser-Grenzwert gem. WHO

Schwellenwert gem. LfULG 2015, Anlage lll
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Fachbeitrag WRRL Bewirtschaft ungsziele / Maßnahmenprogramme

6 Bewi rtschaft u n gsziele / Maßnah men p rog ram me der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkörper

Oberflächenwasserkörper Stei n bach

Das Maßnahmenprogramm hat die voraussichtliche Zielerreichung zum Jahr 2021 (ökologi-
scher Zustand) bzw. 2027 (chemischer Zustand) zum Ziel. Es umfasst im 2. Bewirtschaftungs-
zeitraum aufgrund des aktuell mäßigen ökologischen und schlechten chemischen Zustandes
des OWK eine Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen bzw. Behebung
ihrer Ursachen (FGG ELee 2015 bzw. LrULG 2015e., siehe nachfolgende Tabelle).

Tab. 9: geplante Maßnahmen am betroffenen OWK Steinbach

G rundwasserkörper Obere Zschopau

Für den GWK wurde aufgrund des schlechten chemischen Zustandes eine Fristverlängerung
zur Zielerreichung bis 2027 beantragt, mit folgender Begründung:

technische Unmöglichkeit mit Forschungs- und Entwicklungsbedarf (4-1-4) und sonstigen
technische Gründen (4-1-5) sowie
natürliche Gegebenheiten wegen der Dauer einer eigendynamischen Entwicklung (4-3-2)
sowie aufgrund sonstiger natürlicher Gegebenheiten (4-3-3).

Das Maßnahmenprogramm für den 2. Bewirtschaftungszeitraum (FGG Elae 2015 bzw.
LrULG 20158) beinhaltet für den GWK Obere Zschopau im Rahmen der Bedarfsplanung zum
einen konzeptionelle Maßnahmen in Form von Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gut-
achten (LAWA-Code 501). Die Angebotsplanung umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der
auswaschungsbedingten Nährstotfeinträge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41).

6.1

6.2

Punktquellen

Diffuse Quellen 27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft

Abflussregulierungen

und morphologische

Veränderungen

63

65

69

70

71

72

IJ
70

Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässeflpischen Abflussverhaltens

Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)

Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen

lnitiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl, begleitender Maßnahmen

Vitalisierung des Gewässers (u,a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils

Habitatverbesserung im Gewässer durch Lauf,ieränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (2.B. Gehölzentwicklung)

Maßnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung

Konzeptionelle
Maßnahmen

501

508

Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
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Fachbeitrag WRRL Auswirkungsprognose

)

7.1

7.1.',1

7

7.1.2

7.2

7.2.1

Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitätskomponenten und
Bewi rtsc haft u n gsziele d er betroffene n Wasse rkö rper

Methodisches Vorgehen

Oberf Iächenwasserkörpe r

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen für den bau-, anlage- oder betriebsbe-
dingt betroffenen OWK erfolgt differenziert nach den Bewirtschaftungszielen:

- Bewahrung des derzeitigen ökologischen Zustands / Potenzials bzw. des derzeitigen che-
mischen Zustands (Verschlechterungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten ökologischen Zustands / Potenzials bzw. des guten chemischen Zu-
stands (Verbesserungsgebot).

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich grundsätzlich auf den kompletten
Wasserkörper, sodass dementsprechend maßgeblich frir die Bewertung der Auswirkungen
der jeweils abgegrenzte Wasserkörper zu betrachten ist. Daher ist der Ort der Bewertung der
Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Wasserkörper, an der eine Einleitung
stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine repräsentative Messstelle am Standgewäs-
ser. Diese Annahme ist auch in den Vollzugshinweisen des SMUL niedergelegt (SMUL 2017).
Maßgeblicher Ort für die Beurteilung sind also im vorliegenden Fall die beiden repräsentativen
Messstellen des OWK etwa 1,5 km Fließstrecke (O8F36405 Ortsmitte Steinbach, Messstelle
Biologie) bzw. ca. 2,3 km Fließstrecke (O8F36402 Mündung, Messstelle Chemie) unterhalb
des Vorhabens.

Grundwasserkörper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen erfolgt differenziert nach den Bewirt-
schaftungszielen für den betroffenen GWK:

- Bewahrung des derzeitigen chemischen und mengenmäßigen Zustands (Verschlechte-
rungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten chemischen und mengenmäßigen Zustands (Verbesserungsgebot)
bzw. Trendumkehr beisteigenden Schadstoffkonzentrationen (Trendumkehrgebot).

Maßgeblicher Ort für die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. lm vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenständlichen Vorhaben nächstgelegenen Messstellen
ca.3,7 km südwestlich (Kennziffer 54442780, Schmalzgrube, Quelle, Grundwasserstand und
-beschaffenheit) bzw. 2,5 km südöstlich (Kennziffern 5445MOO5 - MOO9, Satzung Moorge-
biet Philipphalde, Grundwasserbeobachtungsrohre, Grundwasserstand) des Vorhabens.

Wi rku n gsprog nose Oberflächenwasserkörper Stei n bach

Vorhabensspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau eines Brückenbauwerkes
an einer Staatsstraße am Rothenbach etwa 1,13 km oberhalb der Einmündung in den prüfge-
genständlichen Steinbach. Weiterhin wird die bestehenden Staatsstraße S 218 im Bereich der
Gewässerquerung aufetwa 100 m in Anpassung an das Brückenbauwerk ausgebaut und an-
grenzend an den Bestand angepasst. Das Bauvorhaben stellt somit keinen direkten Eingriff in

den gegenständlichen OWK dar und neue Auswirkungen sind vorrangig durch eventuelle
stoffliche Anderungen der Einleitungen zu erwarten.
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7.2.2 Vorhabensbedingte Auswirku ngen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene ökologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wässerbelange des gegenständlichen OWK berühren können. Dabei wird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen
unterschieden. Für die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der reprä-
sentativen Messstelle beeinträchtigen können. Folgende Wirkprozesse können Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veränderungen führen:

Baubedingte Wirkungen
(vorübergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumaßnahme
sowie länger anhaltende Folgen der baubedingten Veränderungen mit Gewässerbezug)

Tem ooräre stoffliche Belastunqen
Durch Bauarbeiten im Gewässerumfeld können temporäre Belastungen des Fließgewässers
mit Auswirkungen auf den chemischen Zustand hervorgerufen werden, möglich sind Einträge
von Schwebstoffen durch Bodenmaterialoder Baustellenabwässer. Während des Baustellen-
betriebes mit Maschinen und Kraftfahzeugen besteht durch unsachgemäße Handhabung,
Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung von Boden sowie direkt und indirekt
von Grund- und Oberflächenwasser durch Betriebsstoffe (Kraft- und Schmierstoffe, Hydrau-
likflüssigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von Bauchemikalien (Reste von Beton,
Bitumen etc.). Zur Trockenhaltung der Baugrube des Brückenbauwerkes wird das Wasser
mittels offener Wasserhaltung abgepumpt und in den Rothenbach geleitet. Ein Konflikt ent-
steht bei starker Trübung durch gelöste Erdstoffe oder Betonagen.

Temporäre Veränderu nqen der Gewässermorpholoqie

Baubedingt ist die temporäre lnanspruchnahme eines Teils der Gewässersohle vom Rothen-
bach erforderlich.

An lagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukörper und daraus resultierenden dauerhaften Beeinträchtigun-
gen, bleibenden Belastungen und Zerstörungen)

Veränderungen der Gewässermorpholooie
lm Zuge der Bauwerkserneuerung über den Rothenbach wird die Gewässersohle unter dem
Brückenbauwerk bzw. auf der Bodenplatte des Bauwerkes auf einer Länge von 14,05 m und
einer Breite von 3,0 m als Steinsatz aus Wasserbausteinen in einem Mineralstoffgemisch ge-
setzt. Die Böschungen vor den Flügelwänden erhalten Steinschüttungen aus Wasserbaustei-
nen (Längen von 2,50 m, 2,60 m, 3,00 m und 7,90 m). Ober- und unterstrom erfolgt die Siche-
rung des Baches mit einem Kolkriegel aus Wasserbausteinen (Blocksatz).

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Straße und des Bauwerkes)

Belastungen durch Einleituno von Straßenabwasser

Der Ersatzneubau des Brückenbauwerkes hat keine Veränderungen der Verkehrsbelastung
und somit auch keine dadurch erhöhten Schadstoffemissionen zur Folge. Die Veränderung
der Straßen- und Bauwerksentwässerung kann jedoch abweichende Stoffeinträge ins Gewäs-
ser und Abflussdynamik (Veränderung des Abflussverhaltens) betreffen.
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7.2.3 Prognose und Bewertung möglicher Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten

Ökologischer Zustand: biologische QK

Temporäre stoffliche Belastunqen

Bei einer fachgerechten Bauausführung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
während der Baumaßnahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschützten Flächen) sowie einer ordnungsgemäßen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe können Schadstoffeinträge in den Rothenbach weitgehend vermie-
den werden. Die Verschmutzungsgefährdung kann bei der bauzeitlichen Verrohrung des
Rothenbaches und der Reinigung von Baustellenwasser in Verbindung mit einem ordnungs-
gemäßen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Unterlage 19.0, Kap. 4.2, Maßnahmen 6 Vr4r, 7 VrrH

und 8 V) auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind
vernachlässigbar, d. h. es kommt schon im Rothenbach zu keiner messbaren Veränderung
hinsichtlich der Gewässerlebewesen. Auswirkungen auf den > 1 km Fließstrecke unterhalb
liegenden prüf-gegenständlichen OWK Steinbach (bzw. maßgebliche Messstelle 1,5 km) kön-
nen demzufolge sicher ausgeschlossen werden.

Tem poräre Veränderu nqen der Gewässermorpholoq ie

Baubedingt ist die temporäre lnanspruchnahme eines Teils der Gewässersohle vom Rothen-
bach erforderlich. Nach Beendigung der Bautätigkeit ist die Gewässersohle des Baches wie-
derherzustellen (siehe LBP, Maßnahme 9 V). Mit der Maßnahme wird der Erhalt des Wieder-
besiedlungspotenzials des temporär beanspruchten Gewässers sowie die Vermeidung nach-
haltiger Schädigungen des Rothenbaches gewährleistet. Auswirkungen auf den prüfgegen-
ständlichen OWK Steinbach können sicher ausgeschlossen werden.

Veränderunqen der Gewässermorpholoq ie

Eine Strukturveränderung wird als erheblich eingestuft, wenn die ökologische Durchgängigkeit
für Fische und wirbellose Organismen der Gewässersohle (Makrozoobenthos) sowie der
Stoff- und Sedimenttransport im Gewässer gefährdet ist. Makrozoobenthos benötigt zur Wan-
derung naturnahes, der umliegenden Bachsohle entsprechendes Sohlsubstrat in einer Mäch-
tigkeit von mehr als 15 cm (Retss & ZtppntcH 2014). Aufgrund der rauen Gestaltung der Ge-
wässersohle ist keine erhöhte Fließgeschwindigkeit im veränderten Bereich zu verzeichnen
und zwischen den Wasserbausteinen kann sich natürliches Sohlsubstrat ablagern. Somit ist
die ökologische Durchgängigkeit des Rothenbaches auch nach dem Ersatzneubau des Brü-
ckenbauwerkes gewährleistet. Auswirkungen auf den unterhalb gelegenen prüfgegenständli-
chen OWK Steinbach können sicher ausgeschlossen werden.

Belastunqen durch Einleitunq von Straßenabwasser

Sowohl ein mittels Entwässerungsmulde (Länge ca. 55 m, Bau-km 717,0 bis BW 2) gefasster
Eintrag von Straßenabwasser (Einleitstelle oberstrom des BW 2) als auch ein diffuser Eintrag
über die seitlichen Böschungen in den Rothenbach ist schon im lst-Zustand vorhanden.

Der geplante Straßenausbau und Ersatzneubau des BW 2 erfolgt auf der bestehenden
Trasse. ln der Planung erfolgt die Entwässerung der Fahrbahn analog zum Bestand durch
seitliche Ableitung entsprechend der Querneigung der Verkehrsfläche. An die undurchlässige
Verkehrsfläche schließen Ban kette und Dammbösch ungen an.

Die südlich der Fahrbahn vorhandene Entwässerungsmulde bleibt in ihrer Funktion erhalten,
muss jedoch der neuen Ausbausituation lage- und höhenmäßig angepasst werden. Zwischen
Bau-km ca.717,0 bis ca. 731,0 wird die vorhandene Lage nahezu beibehalten, danach wird
die Mulde bis Bau-km ca.770,0 seitlich verschoben und die Böschung entsprechend profiliert.
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Der neue Hochpunkt der Entwässerungsmulde liegt bei Bau-km ca.749,75. Das in der Mulde
zwischen Bau-km ca. 717,0 und 749,75 gesammelte Oberflächenwasser wird einer mit der
Maßnahme ,,S 218 - Fahrbahnerneuerung zwischen Reitzenhain und Arnsfeld, Teil lngeni-
eurbauwerke" angelegten Fahrbahnquerung (DL, DN 250) bei Bau-km ca. 697,0 zugeführt
und in das Gelände zur Versickerung ausgeleitet. Da ein Teil der Mulde (ln"u - 21 m einschließ-
lich Brücke) nicht mehr, wie bisher, oberstrom am Bauwerk in den Rothenbach entwässern
kann, werden im Bereich des grundhaften Straßenausbaus bei Bau-km ca.761,0 eine Que-
rung der S 218 (Rohr-@ DN 400) und unterstrom eine Raubettmulde als Zuleitung zum
Rothenbach hergestellt. Gegenüber dem Bestand führt das Vorhaben zu einer Neuversiege-
lung von ca. 205 m' (o 0,0018% des Einzugsgebietes).

Diese in Summe äußerst geringfügigen Anderungen der Entwässerungsverhältnisse bei
vorhabensbedingt unveränderter Verkehrsbelastung besiEen kein Potenzial zur nachteiligen
Veränderung der biologischen Qualitätskomponenten im Rothenbach. Auswirkungen auf den
unterhalb gelegenen prüfgegenständlichen OWK Steinbach können sicher ausgeschlossen
werden.

ökologischer Zustand: hydromorphologische QK

Tem poräre Verä nderu nqen der Gewässermorpholog ie

Baubedingt ist die temporäre lnanspruchnahme eines Teils der Gewässersohle vom Rothen-
bach erforderlich. Nach Beendigung der Bautätigkeit ist die Gewässersohle des Baches

wiederherzustellen (siehe LBP, Maßnahme g V). Mit der Maßnahme wird der Erhalt des
Wiederbesiedlungspotenzials des temporär beanspruchten Gewässers sowie die Vermeidung
nachhaltiger Schädigungen des Rothenbaches gewährleistet. Auswirkungen auf den prüf-
gegenständlichen OWK Steinbach können sicher ausgeschlossen werden.

Veränderu nqen der Gewässermorpholoqie
Alle Bauwerks- und Ufersicherungen erfolgen in naturnaher Bauweise, z. B. mittels Kolkriegel
(Blocksatz aus Wasserbausteinen) oder Böschungssicherung (Steinschüttung mit Wasser-
bausteinen). Die Bauwerkssohle wird als Steinsatz aus Wasserbausteinen mit seitlichen
Bermen ausgebildet. Zwischen den Wasserbausteinen kann sich natürliches Sohlsubstrat
ablagern. Aufgrund der naturnahen Bauweisen und der lediglich punktuellen Veränderungen
im Zuge der Gewässerquerung ohne Eingritfe in ober- oder unterstrom gelegene Fließstre-
cken sind die Auswirkungen als unerheblich für den ökologischen Zustand des Rothenbaches
anzusehen. Auswirkungen auf den unterhalb gelegenen prüfgegenständlichen OWK Stein-
bach können sicher ausgeschlossen werden.

Belastungen durch Einleitunq von Straßenabwässern
Durch die geringfügige Erhöhung der versiegelten Flächen um ca. 205 m2 und die daraus
resultierende unwesentliche Erhöhung der Einleitmengen ist im Zusammenhang mit dem
generell geringen Ausbaugrad des Rothenbaches nicht mit Problemen hinsichtlich der
Abflussdynamik und des Retentionsvermögens zu rechnen. Auswirkungen auf den unterhalb
gelegenen prüfgegenständlichen OWK Steinbach können sicher ausgeschlossen werden.

ökologischer Zustand: allgemeine physikalisch-chemische QK, flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Tem poräre stoffliche Belastu nqen

Bei einer fachgerechten Bauausführung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
während der Baumaßnahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschützten Flächen) sowie einer ordnungsgemäßen Entsorgung der
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Rest- und Betriebsstoffe können Schadstoffeinträge in den Rothenbach weitgehend vermie-
den werden. Die Verschmu2ungsgefährdung kann bei der bauzeitlichen Verrohrung des
Rothenbaches und der Reinigung von Baustellenwasser in Verbindung mit einem ordnungs-
gemäßen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Kap. 4.2, Maßnahmen 6 Vrra,7 VrrH und 8 V) auf ein
unerhebliches Maß reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlässigbar,
d. h. es kommt schon im Rothenbach zu keiner messbaren Veränderung hinsichtlich der
physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten (QK). Auswirkungen auf die allgemeinen
physikalisch-chemischen QK oder flussgebietsspezifische Schadstoffe des > 1 km Fließstre-
cke unterhalb liegenden prüfgegenständlichen OWK Steinbach (bzw. maßgebliche Messstelle
1,5 km) können demzufolge sicher ausgeschlossen werden.

Belastunqen durch Einleitunq von Straßenabwässern
Durch Einleitung von Straßenabwasser während sommerlicher Starkregenereignisse kann es
vorübergehend zu einer Zunahme der Wassertemperatur des eingeleiteten Oberflächenwas-
sers kommen. Da das abfließende Wasser in der Rasenmulde jedoch zunächst gesammelt
und dadurch vezögert eingeleitet wird und zudem die zu erwartenden Einleitmengen nur
einen geringen Anteildes Gesamtabflusses im Rothenbach ausmachen, ist nicht mit nachhal-
tigen Temperaturveränderungen im Rothenbach zu rechnen. Aufgrund der Entfernung von
> 1 km Fließstrecke zwischen Vorhaben und OWK können Auswirkungen auf den prüfgegen-
ständlichen Steinbach sicher ausgeschlossen werden.

Straßenabwasser weist grundsätzlich keine auffallend niedrigen Sauerstoffkonzentrationen o-
der pH-Werte auf, eine negative Veränderung des Sauerstoffhaushaltes oder des Versaue-
rungszustandes im OWK ist deshalb nicht anzunehmen.

Der Nährstoffhaushalt im OWK wird von Stickstoffverbindungen bestimmt. Diese Stoffe stam-
men insbesondere aus der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet des OWK und wer-
den über Sicker- und Grundwasserpfade in den Steinbach eingetragen. lm Rothenbach ist
aufgrund seiner Lage innerhalb eines geschlossenen Waldgebietes von einem unkritischen
Stickstoffhaushalt auszugehen. Die Deposition von Stickoxiden aus Autoabgasen kann unter
Beachtung der vergleichsweise geringen Verkehrsbelegung vernachlässigt werden. Eine Ver-
schlechterung des ökologischen Zustandes im OWK Steinbach ist vorhabensbedingt nicht zu

erwarten.

Bezüglich des Salzgehaltes (insb. Chlorid aus Streusalzausbringung) ist aufgrund der
vorhabensbedingt unveränderten Verkehrsbelastung (und damit einer gleichbleibenden
Streuerfordernis) weder von einer negativen Veränderung im Rothenbach noch im OWK
Steinbach auszugehen, zumal die im Bestand gemessenen Chloridkonzentrationen mit max.
23 mgll im Januar 2016 an der maßgeblichen Messstelle permanent weit unterhalb des ge-
setzlichen Schwellenwertes (< 200 mg/l) liegen.

Für die flussgebietsspezifischen straßenbürtigen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink werden
die Schwellenwerte im Bestand überwiegend weit unterschritten (Chrom: max. 97 mg/kg ist
< 640 mg/kg, Kupfer: max. 130 mg/kg ist < 160 mg/kg, Zink: max. 820 mg/kg in 2010, im Mittel
550 mg/kg ist < 800 mg/kg, jeweils gemessen im Sediment an der maßgeblichen Messstelle).
Demzufolge ist durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der vorhabensbedingt unver-
änderten Verkehrsbelastung und der der Einleitung vorgeschalteten versickerungsoffenen
Sammelmulde mit einer entsprechenden Absetzleistung für partikulär vorliegende Stoffe keine
Verschlechterung des ökologischen Zustandes im > 1 km Fließstrecke entfernt liegenden
OWK Steinbach zu besorgen.

)
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Ghemischer Zustand

Tem poräre stoffliche Belastunqen
Bei einer fachgerechten Bauausführung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
während der Baumaßnahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschützten Flächen) sowie einer ordnungsgemäßen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe können Schadstoffeintrage in den Rothenbach weitgehend vermie-
den werden. Die Verschmutzungsgefährdung kann bei der bauzeitlichen Verrohrung des
Rothenbaches und der Reinigung von Baustellenwasser in Verbindung mit einem ordnungs-
gemäßen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Kap. 4.2, Maßnahmen 6 VrrH, 7 Vrrn und 8 V) auf ein
unerhebliches Maß reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlässigbar,
d. h. es kommt schon im Rothenbach zu keiner messbaren Veränderung der für den chemi-
schen Zustand maßgeblichen Qualitätskomponenten. Auswirkungen auf den > 1 km Fließ-
strecke unterhalb liegenden prüfgegenständlichen OWK Steinbach (bzw. maßgebliche Mess-
stelle 1,5 km) können demzufolge sicher ausgeschlossen werden.

Belastunoen durch Einleitunq von Straßenabwässern
Hinsichtlich des Eintrages von prioritären Stoffen sind für die vorliegende Einschätzung nur
diejenigen Stoffe von Belang, für welche aktuell die Umweltqualitätsnormen überschritten wer-
den und die straßenbürtig sind. Dies ist für Benzo(a)pyren und Quecksilber der Fall.

Bei Benzo(a)pyren liegt an der maßgeblichen Messstelle aktuell eine Überschreitung der UQN
(0,17 ng/l im Jahresdurchschnitt) vor (Einzel-Messwert 2 ngll am 15.05.2014, Jahresdurch-
schnitt 2014 aus 4 Messungen = 0,5 ng/l). Dies ist auch mit der hohen Bestimmungsgrenze
von 1 ng/l zu begründen. Durch die Einleitung des Straßenoberflächenwassers kann diese
Konzentration geringfügig erhöht sein. Die Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft
(BrUL) führt im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie das Monitoring entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie an den repräsentativen Mess-
stellen in den Oberflächenwasserkörpern durch. Für Benzo(a)pyren wurde ab dem Jahr 2016
die Bestimmungsgrenze mit 0,5 ng/l bei der BfUL (in Abstimmung mit dem LrULG) festgelegt.
Diese befindet sich demzufolge oberhalb der JD-UQN. Für Messergebnisse < 0,5 ng/l wurde
aber nach Auskunft des LrULG definiert, dass die Einhaltung der UQN gegeben ist. Der Fehler
der Messergebnisse beträgt laut Mitteilung der BrUL im Mittel 20-30 o/o der Bestimmungs-
grenze. Konzentrationszunahmen von 0,1 ng/l sind demzufolge nicht signifikant und befinden
sich im Fehlerbereich. Messtechnisch nicht nachweisbare Konzentrationserhöhungen führen
laut vorläufigem Vollzugshinweis des SMUL (SMUL 2017) zur Auslegung und Anwendung des
Verschlechterungsverbotsnach$27Abs. 1Nr. 1undAbs.2Nr. lundnach$47Abs. 1Nr.
1 WHG unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu keiner Ver-
schlechterung.

Für die Messergebnisse zu Quecksilber gilt, dass in gelöster Form die UQN (zulässige Höchst-
konzentration 0,07 pg/|, gemessen max. 0,03 pg/l am 08.09.2010) eingehalten werden und
die festgestellten Überschreitungen nur aus den Untersuchungen des Sediments resultieren
können. Signifikante Konzentrationsänderungen sind für Quecksilber durch die vorhabens-
bedingt geringfügig erhöhte Einleitung des Straßenabwassers in den Rothenbach nicht zu
beobachten, somit wird die UQN im prüfgegenständlichen OWK Steinbach weiterhin einge-
halten und eine Verschlechterung des chemischen Zustandes durch das Vorhaben ist nicht
zu prognostizieren.

)
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7.2.4

7.3

7.3.1

7.3.2

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchführbarkeit der im gültigen
Bewirtschaft ungsplan vorgesehenen Maßnahmen

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele für den OWK sieht der Bewirtschaftungsplan ver-
schiedene Maßnahmen am Steinbach vor, die in Kap. 6.1 im Einzelnen aufgefirhrt sind. Diese
setzen vorrangig beiAbflussregulierungen und morphologischen Veränderungen,z. B. beider
Herstellung der linearen Durchgängigkeit an.

Vom geplanten Vorhaben am Rothenbach gehen keine Einflüsse auf die vorgesehenen Maß-
nahmen am OWK Steinbach aus. Das Vorhaben gefährdet insgesamt nicht die Zielerreichung
und Maßnahmen am OWK Steinbach gemäß Bewirtschaftungsplan.

Wi rku n gsprog nose G ru ndwasserkörper Obere Zschopau

Vorhabensspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau eines bestehenden Brü-
ckenbauwerkes über den Rothenbach mit dem kleinflächigen Ausbau einer bereits bestehen-
den Staatsstraße. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von Straßenabwasser in den betroffe-
nen GWK durch Versickerung in den Seitenräumen ist schon im jetzigen Zustand vorhanden.
Das Bauvorhaben stellt damit keinen neuen Eingriff in den betroffenen GWK dar und neue
Auswirkungen sind vorrangig durch die Anderungen der Straßenentwässerung zu erwarten.

Vorhabensbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene ökologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wässerbelange des gegenständlichen GWK berühren können. Dabeiwird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen
unterschieden. Für die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der reprä-
sentativen Messstelle beeinträchtigen können. Folgende Wirkprozesse können Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veränderungen führen:

Baubedingte Wirkungen
(vorübergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumaßnahme
sowie länger anhaltende Folgen der baubedingten Veränderungen mit Gewässerbezug)

Temporäre stoffliche Belastunqen
Durch Bauarbeiten im Gewässerumfeld können temporäre Belastungen des Grundwassers
hervorgerufen werden, möglich sind Stoffeinträge aus Baustellenabwässern. Während des
Baustellenbetriebes mit Maschinen und Kraftfahzeugen besteht durch unsachgemäße Hand-
habung, Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe (Kraft-
und Schmierstoffe, Hydraulikflüssigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von Bauche-
mikalien (Reste von Beton, Bitumen etc.).

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukörper und daraus resultierenden dauerhaften Beeinträchtigun-
gen, bleibenden Belastungen und Zerstörungen)

Veränderu nqen der Wasserbilanz
Zwar folgt der Ersatzneubau des Brückenbauwerkes und der daran anschließende kleinflä-
chige Ausbau der Staatsstraße zu weit überwiegenden Teilen dem bereits bestehenden Stra-
ßenverlauf, dennoch werden vorhabensbedingt Flächen im Umfang von 205 m2 neu versiegelt
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und stehen nicht mehr für die Versickerung und nachfolgende Grundwasserneubildung zur
Verfügung. Darin eingerechnet sind bereits die möglichen Entsiegelungen im direkten Vorha-
bensumfeld.

Betriebsbed ingte Wirkun gen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Straße)

Stoffliche Belastunoen

Die Entwässerung im Bestand erfolgt über die unbefestigten Nebenanlagen mit anschließen-
der Versickerung, stoffliche Belastungen des GWK sind bereits aktuell durch den diffusen
Stoffeintrag möglich. Der geplante Straßenausbau erfolgt weitestgehend auf der bestehenden
Trasse. Aufgrund der vorhabensbedingt unveränderten Verkehrsbelastung der Baustrecke ist
nicht mit einer Erhöhung der Schadstoffbelastung zu rechnen.

Mögliche Auswirkungen auf den GWK durch Stotfeinträge sind aufgrund der vorhabensbe-
dingt nicht veränderten Verkehrsbelastung nicht absehbar, der Wirkfaktor wird im Rahmen der
Wirkungsprognose nicht weiter betrachtet.

7.3.3 Prognose und Bewertung möglicher Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten

Mengenmäßiger Zustand

Veränderu noen der Wasserbilanz
Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers tritt nach den
Maßstäben der WRRL dann ein, wenn es zu einer Störung des Gleichgewichts zwischen
Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubildung kommt. lm Rahmen der Bestandbe-
wertung des GWK wurde eine stabile quantitative Situation festgestellt, was auf eine geringe
Empfindlichkeit gegen geringfügige Einwirkungen auf den Grundwasserspiegel z. B. im Rah-
men von Baumaßnahmen schließen lässt.

Das Vorhaben führt zu keinen Grundwasserentnahmen, die sich negativ auf die Grundwas-
sermenge auswirken könnten. Die vorhabensbedingte Netto-Neuversiegelung wird im

Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen
zugunsten der Schu2güter Boden und Biotope kompensiert (vgl. LBP Unterlage 19.0, verglei-
chende Gegenüberstellung Unterlage 9.4). lnsgesamt ist nicht von einer drohenden Ver-
schlechterung des mengenmäßigen Zustandes für den gegenständlichen GWK auszugehen.

Chemischer Zustand

Temporäre stoffliche Belastu nqen

Der Untersuchungsraum ist in der Bachaue durch eine geringe Grundwassergeschütztheit
gegenüber Schadstoffeinträgen gekennzeichnet (vgl. LBP Unterlage 19.0, Kap. 2.5.3). Bei
fachgerechter Bauausführung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften während der
Baumaßnahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine Lagerungen
von wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von Baumaschi-
nen auf ungeschützten Flächen) sowie einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Rest- und
Betriebsstoffe können Schadstoffeinträge in den GWK weitgehend vermieden werden. Die
Verschmutzungsgefährdung kann mit der Reinigung von Baustellenwasser in Verbindung mit
einem ordnungsgemäßen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Kap. 4.2, Maßnahmen 6 Vrrs, 7 Vrrx
und 8 V) auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen be-
sitzen nicht das Potenzial zur messbaren Verschlechterung des chemischen Zustands des
gegenständlichen OWK.
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7.3.4 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchführbarkeit der im gültigen
Bewirtschaft ungsplan vorgesehenen Maßnahmen

Aufgrund der schlechten Zustandsbeurteilung des chemischen Zustandes für den gegen-
ständlichen GWK setzen die Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele (insbe-
sondere des guten chemischen Zustandes) beieiner Reduzierung der auswaschungsbeding-
ten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft an.

Diesen Maßnahmen steht das Vorhaben nicht entgegen, vielmehr ist davon auszugehen, dass
durch die im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung ausgewiesene Kompen-
sationsmaßnahme 2 A (Nutzungsextensivierung von intensiv genu2tem Grünland durch
Aufforstung von naturnahem Laubmischwald) eine Verbesserung hinsichtlich des Schadstoff-
bzw. Nährstoffeintrags erfolgt und damit die Bewirtschaftungsziele im Sinne der WRRL,
insbesondere die Trendumkehr bei den Nährstotfeinträgen, unterstützt werden.
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8 Fazit

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um den Planfeststellungsentwurf zum Ersatz-
neubau des Brückenbauwerkes BW 2 über den Rothenbach in Verbindung mit dem Ausbau
der Staatsstraße S 218 im Bereich der Gewässerquerung auf ca. 100 m und deren Anpassung
an den Bestand. Baulastträger ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für
Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau (LASuV NL Zschopau). Die Maßnahme
liegt bei km 3,147 im Abschnitt der S 218 zwischen Reitzenhain und Steinbach.

Mit dem vorliegenden Fachgutachten wurde überprüft, ob das Bauvorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. ln diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob
durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustandes der betroffenen Oberflächen- und
Grundwasserkörper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), die Verordnung zum SchuE der Oberflächengewässer (OGswV) und die Verord-
nung zum Schutz des Grundwassers (GnwV) in der jeweils aktuellen Fassung die rechtlichen
Grundlagen für die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Die Erstellung des Fachgutachtens zu den Belangen der WRRL erfolgte entsprechend der im
Erlass des SMWA vom 05.01 .2017 vorgegebenen Gliederung. Sie basiert auf folgenden Prüf-
schritten:

1. ldentifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkörper,
2. Beschreibung des derzeitigen Zustands der betroffenen Wasserkörper,
3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Wasserkörper,
4. Abschließende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

a. Eine mögliche Verschlechterung des ökologischen oder chemischen Zustands bzw.
des mengenmäßigen oder chemischen Zustands der Wasserkörper

b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach $$ 27 und 47 WHG bzw. die
Gefährdung der Zielerreichung oder der Verstoß gegen das Verbesserungsgebot.

Die Bewertung des ökologischen Zustandes von Oberflächenwasserkörpern erfolgt gemäß
den Vorgaben für die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen phy-

sikalisch-chemischen Qualitätskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten dienen dabei der unterstützenden
Beurteilung der biologischen Komponenten. Die Einstufung des chemischen Zustands von
Oberflächenwasserkörpern erfolgt anhand festgelegter Umweltqualitätsnormen. Bei Über-
schreitungen von einer Umweltqualitätsnorm ist der chemische Zustand als nicht gut einzu-
stufen. Der Zustand der Grundwasserkörper wird anhand von chemischen und mengenmäßi-
gen Kriterien bestimmt.

Vom Vorhaben betroffen sind der Oberflächenwasserkörper (OWK) Steinbach (Kennziffer
DE_RW_DESN_5426454) und der Grundwasserkörper (GWK) Obere Zschopau (Kennziffer
DE_GB_DESN_FM 4-3).

Der ökologische Zustand des OWK Steinbach ist aktuell als "mäßig" eingestuft, vorrangig
resultierend aus einer mäßigen Zustandsbewertung hinsichtlich der biologischen Qualitäts-
komponenten "Makrophyten / Phytobenthos" und "Fische" sowie der unterstützenden Quali-
tätskomponente "Morphologie". Der chemische Zustand ist aufgrund der Überschreitung von
Umweltqualitätsnormen verschiedener prioritärer Stoffe (PAK und Quecksilber) als "nicht gut"
bewertet.

)
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Der GWK Obere Zschopau befindet sich in einem guten mengenmäßigen Zustand, sein
chemischer Zustand wird wegen Überschreitungen der Schwellenwerte bei Arsen, Cadmium,
Nickel und Zink als schlecht eingeschätzt.

lm betrachteten Straßenabschnitt wird die Fahrbahn derzeit mittels Längs- und Quergefälle
über Bankette und Dammböschungen entwässert. Zwischen Bau-km ca.717 ,0 (= Bauanfang)
bis zum vorhandenen Bauwerk Bw 2 ist auf einer Länge von ca. 55 m südlich der Fahrbahn
eine Entwässerungsmulde vorhanden, welche oberstrom in den Rothenbach einmündet und
einen Teil des anfallenden Oberflächenwassers einleitet. Weitere Entwässerungseinrichtun-
gen sind nicht vorhanden.

ln der Planung erfolgt die Entwässerung der Fahrbahn analog zum Bestand durch seitliche
Ableitung entsprechend der Querneigung der Verkehrsfläche. Die Fahrbahn erhält ein Quer-
gefälle Richtung Südwesten und entwässert auf der Seite südöstlich des Brückenbauwerkes
in das Gelände und auf der Seite nordwestlich in eine Entwässerungsmulde. Die vorhandene
Entwässerungsmulde ist auf Grund der Straßenverbreiterung neu anzulegen. An die undurch-
lässige Verkehrsfläche schließen Bankette und Dammböschungen an. Die südlich der Fahr-
bahn vorhandene Entwässerungsmulde bleibt in ihrer Funktion erhalten, muss jedoch der
neuen Ausbausituation lage- und höhenmäßig angepasst werden. Das in der Mulde zwischen
Bau-km ca.717 ,0 und 749,75 gesammelte Oberflächenwasser wird einer mit der Maßnahme

,,S 218 - Fahrbahnerneuerung zwischen Rei2enhain und Arnsfeld, Teil lngenieurbauwerke"
angelegten Fahrbahnquerung bei Bau-km ca. 697,0 zugeführt und in das Gelände zur Versi-
ckerung ausgeleitet. Da ein Teil der Mulde nicht mehr, wie bisher, oberstrom am Bauwerk in

den Rothenbach entwässern kann, werden im Bereich des grundhaften Straßenausbaus bei
Bau-km ca. 761,0 eine Querung der S 218 und unterstrom eine Raubettmulde als Zuleitung
zum Rothenbach hergestellt. Der Schutzbeton auf der Rahmendecke des Bruckenbauwerkes
wird mit Dachgefälle hergestellt. Vor den Kappen des Bauwerkes werden in der Böschung mit
Kleinpflaster befestigte Rinnen ausgebildet, welche oberstrom bis zur Entwässerungsmulde
bzw. unterstrom zum Rothenbach geführt werden. Gegenüber dem Bestand führt das Vorha-
ben zu einer Neuversiegelung von ca. 205 m'.

Die gegenständlichen Wasserkörper wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose hinsicht-
I ich folgender vorhabensbedingter Wirkfaktoren untersucht:

Temporäre stoffliche Belastungen (bauzeitlich),

Temporäre Veränderungen der Gewässermorphologie (bauzeitlich),

Veränderu ngen der Gewässermorphologie,
Belastungen durch Einleitung von Straßenabwasser / stoffliche Belastungen,
Veränderu ngen der Wasserbilanz.

Die Prognoseergebnisse zeigen, dass sich hinsichtlich des ökologischen und chemischen Zu-
standes des OWK bzw. hinsichtlich des mengenmäßigen und chemischen Zustandes des
GWK für keine der Qualitätskomponenten Verschlechterungen absehen lassen und das Vor-
haben somit mit den Bewirtschaftungszielen derWRRL gem. SS 27 ff. und 47 WHG vereinbar
ist. Das Vorhaben steht auch dem Zielerreichungs- und Verbesserungsgebot nicht entgegen,
da die Umsetzung der geplanten Maßnahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behindert
bzw. beeinträchtigt werden.
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